
ABCDEF

Offenlegungsbericht gemäß Solvabilitätsverordnung

per 31. Dezember 2008

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Offenlegung gemäß Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

per 31. Dezember 2014 



 2 

Inhaltsverzeichnis 

Abkürzungsverzeichnis 3 

Tabellenverzeichnis 4 

1 Vorbemerkungen 5 

2 Offenlegungsvorschriften, die auf die SAB-Gruppe keine Anwendung finden 5 

3 Offenlegungsvorschriften, zu denen auf andere Quellen verwiesen wird 6 

4 Anwendungsbereich sowie rechtliche und organisatorische Struktur der SAB-
Gruppe (Artikel 436 CRR, § 26a KWG) 7 

5 Grundsätze einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung der Gruppe (§ 26a KWG) 7 

6 Risikomanagementziele und -politik (Artikel 435 CRR) 8 
6.1 Ziele und Politik 8 
6.2 Unternehmensführungsregelungen 8 

7 Eigenmittel (Artikel 437 CRR) 11 
7.1 Vollständige Abstimmung der Posten des Kernkapitals, Ergänzungskapitals und          

der Korrekturposten 11 
7.2 Beschreibung der Eigenmittel und der Beschränkungen 11 
7.3 Gesonderte Offenlegung der Art und Beträge spezifischer Eigenmittelelemente 12 
7.4 Erläuterung der Berechnungsgrundlagen der Kapitalquoten 13 

8 Eigenmittelanforderungen (Artikel 438 CRR) 13 

9 Gegenparteiausfallrisiko (Artikel 439 CRR) 14 

10 Kreditrisikoanpassungen (Artikel 442 CRR) 15 

11 Unbelastete Vermögenswerte (Artikel 443 CRR) 21 

12 Inanspruchnahme von ECAI (Ratingagenturen, Artikel 444 CRR) 22 

13 Risiko aus nicht im Handelsbuch enthaltenen Beteiligungspositionen               
(Artikel 447 CRR) 24 

14 Zinsrisiko aus nicht im Handelsbuch enthaltenen Positionen                       
(Artikel 448 CRR) 26 

15 Verwendung von Kreditrisikominderungstechniken (Artikel 453 CRR) 26 

  



 3 

Abkürzungsverzeichnis 
 
a. F.  alte Fassung 
 
BaFin  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
 
BilMoG Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts 
 
CET 1  Common Equity Tier 1 (hartes Kernkapital) 
 
COREP Common Reporting Framework (aufsichtsrechtliche Meldung)  
 
CRR   Capital Requirements Regulation  
 
CVA  Credit Valuation Adjustment (Anpassung der Kreditbewertung) 
 
CVA-Charge Eigenkapitalunterlegung für das CVA-Risiko  
 
DK  Deutsche Kreditwirtschaft 
 
ECAI  External Credit Assessment Institutions (Ratingagenturen) 
 
EWB  Einzelwertberichtigung 
 
EWWU Europäische Wirtschafts- und Währungsunion 
 
FördbankG Gesetz zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank –  

vom 19.06.2003 (Förderbankgesetz) 
 
HGB  Handelsgesetzbuch 
 
KSA  Kreditrisiko-Standardansatz 
 
KWG  Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz) 
 
pEWB  pauschalierte Einzelwertberichtigung 
 
PWB  Pauschalwertberichtigung 
 
RPS  Risikovorsorgeprognosesystem 
 
SAB  Sächsische Aufbaubank – Förderbank –, Dresden 
 
SBG  SBG – Sächsische Beteiligungsgesellschaft mbH, Dresden 
 
 
  



 4 

Tabellenverzeichnis          

 

Tabelle 1: Offenlegungsvorschriften, die auf die SAB-Gruppe keine Anwendung finden ..5 

Tabelle 2:   Offenlegungsvorschriften, zu denen auf andere Quellen verwiesen wird .........6 

Tabelle 3:   Aufsichtsrechtlicher Konsolidierungskreis ........................................................7 

Tabelle 4:   Anzahl der von den Mitgliedern des Vorstands bekleideten Leitungs- und 
Aufsichtsfunktionen zum 31.12.2014 ...............................................................8 

Tabelle 5:   Anzahl der von den Mitgliedern des Verwaltungsrates bekleideten Leitungs- 
und Aufsichtsfunktionen zum 31.12.2014* .......................................................9 

Tabelle 6:  Abstimmung der Posten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen 
Kernkapitals, des Ergänzungskapitals, der Abzugs- und Korrekturposten 
sowie der Abzüge von den Eigenmitteln ........................................................ 11 

Tabelle 7:   Hauptmerkmale der Kapitalmarktinstrumente (s. Anlage 1 zum 
Offenlegungsbericht) ..................................................................................... 12 

Tabelle 8:   Offenlegung der Art und Beträge spezifischer Eigenmittelelemente                     
(s. Anlage 2 zum Offenlegungsbericht) .......................................................... 12 

Tabelle 9:   Gesamtkapital- und Kernkapitalquote ............................................................ 13 

Tabelle 10: 8 % der risikogewichteten Positionsbeträge für jede Risikopositionsklasse ... 14 

Tabelle 11: Positive Wiederbeschaffungswerte nach Risikoart vor und nach 
Aufrechnung/Sicherheiten ............................................................................. 15 

Tabelle 12: Durchschnittsbetrag der Risikopositionen der SAB-Gruppe während des 
Berichtszeitraums .......................................................................................... 16 

Tabelle 13: Geografische Verteilung der Risikopositionen, aufgeschlüsselt nach          
wichtigen Gebieten und Risikopositionsklassen ............................................. 17 

Tabelle 14: Verteilung der Risikopositionen auf Wirtschaftszweige oder Arten von 
Gegenparteien, aufgeschlüsselt nach Risikopositionsklassen  und             
Angaben der Risikopositionen gegenüber KMU ............................................. 18 

Tabelle 15: Aufschlüsselung aller Risikopositionen nach Restlaufzeit und 
Risikopositionsklassen ................................................................................... 19 

Tabelle 16: Notleidende und überfällige Risikopositionen nach wesentlichen 
Wirtschaftszweigen oder Arten von Gegenparteien ....................................... 20 

Tabelle 17: Notleidende und überfällige Risikopositionen nach geografischen Gebieten . 20 

Tabelle 18: Abstimmung von Änderungen der spezifischen und der allgemeinen 
Kreditrisikoanpassungen für wertgeminderte Risikopositionen in 2014 .......... 21 

Tabelle 19:  Vermögenswerte ........................................................................................... 21 

Tabelle 20:  Erhaltene Sicherheiten .................................................................................. 22 

Tabelle 21:  Belastete Vermögenswerte/erhaltene Sicherheiten und damit verbundene 
Verbindlichkeiten ........................................................................................... 22 

Tabelle 22: Risikopositionsklassen der Institutsgruppe vor Kreditrisikominderung ........... 23 

Tabelle 23: Risikopositionsklassen der Institutsgruppe nach Kreditrisikominderung ......... 24 

Tabelle 24: Wertansätze für Beteiligungsinstrumente ....................................................... 25 

Tabelle 25: Realisierte und unrealisierte Gewinne/Verluste aus  Beteiligungs-  
instrumenten .................................................................................................. 25 

Tabelle 26: Gesamtbetrag des gesicherten Exposures .................................................... 27 

  



 5 

1 Vorbemerkungen 

Mit dem vorliegenden Bericht setzt die SAB als übergeordnetes Institut einer aufsichtsrechtli-
chen Institutsgruppe gemäß § 10a Abs. 1 Satz 1 KWG die Offenlegungsvorschriften nach 
Artikel 431 bis 455 CRR in Verbindung mit § 26a KWG um.  

Daneben wird auf die Angaben im Geschäftsbericht der SAB zum Geschäftsjahr 2014 ver-
wiesen. 

Die SAB kann nach Artikel 432 CRR von der Offenlegung einer oder mehrerer der in der 
CRR, Titel II genannten Informationen absehen, wenn diese nicht als wesentlich, als Ge-
schäftsgeheimnis bzw. als vertraulich anzusehen sind. Die SAB macht von diesen Regelun-
gen keinen Gebrauch. Über Offenlegungsvorschriften, die für sie keine Anwendung finden, 
wird unter Punkt 2 informiert. 

Die Angemessenheit und Zweckmäßigkeit der Offenlegungspraxis der SAB ist regelmäßig zu 
überprüfen. Die SAB hat hierzu Rahmenvorgaben für die Offenlegung erstellt und diese  zu-
sammen mit operativen Vorgaben und Verantwortlichkeiten in Arbeitsanweisungen geregelt. 

Die SAB führt die Offenlegung jährlich durch. Sie überprüft regelmäßig die Notwendigkeit 
einer häufigeren Offenlegung. Gegenwärtig erfüllt sie weder die in den Erwägungen gem. 
EBA-Guidelines 2014/14 genannten einschlägigen Merkmale noch gibt es andere Gründe für 
eine häufigere Offenlegung. Die Offenlegung wird unter Berücksichtigung des Datums des 
Jahresabschlusses als eigenständiger Bericht auf der Internetseite der SAB veröffentlicht. 

Die Zahlenangaben dieses Berichtes beziehen sich grundsätzlich auf den Jahresabschluss 
zum 31.12.2014, wobei der Jahresabschluss der SBG aufgestellt, aber noch nicht festgestellt 
wurde. Hinsichtlich ergänzender Informationen über die SAB wird auch auf die Ausführungen 
im Geschäftsbericht der SAB verwiesen. Es wird darauf hingewiesen, dass aus rechentech-
nischen Gründen in den Tabellen Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (€, % usw.) auf-
treten können. 

2 Offenlegungsvorschriften, die auf die SAB-Gruppe keine Anwendung finden 

Tabelle 1: Offenlegungsvorschriften, die auf die SAB-Gruppe keine Anwendung finden 

   Inhalt Grund 

Art. 438             
Satz 1 b) CRR 

Ergebnis des institutseigenen Verfahrens zur 
Beurteilung der Angemessenheit des inter-
nen Kapitals einschließlich der Zusammen-
setzung der zusätzlichen Eigenmittel auf-
grund einer aufsichtlichen Überprüfung 

Die Anforderung ist nur nach Auflage 
der BaFin zu erfüllen. 

Art. 438             
Satz 1 d) und              
Satz 2 CRR  

Information von 8 % der risikogewichteten 
Positionsbeträge für jede der in Art. 147 CRR 
genannten Risikopositionsklassen sowie 
Informationen zu Spezialfinanzierungsrisiko-
positionen und Beteiligungspositionen 

Die SAB nimmt die Risikogewichtung 
nach dem Kreditrisikostandardansatz  
vor.  

Art. 438             
Satz 1 e) CRR 

Eigenmittelanforderungen für die Handels-
buchtätigkeit; Eigenmittelanforderungen für 
Fremdwährungsrisiko, Abwicklungsrisiko und 
das Warenpositionsrisiko 

Die SAB führt kein Handelsbuch. Die 
Fremdwährungsrisiken unterschreiten 
den Schwellenwert nach Art. 351 CRR. 
Ein Abwicklungs- und Warenpositions-
risiko besteht nicht. 

Art. 439             
Satz 1 g- h) CRR 

Nominalbeträge von Kreditderivatgeschäften Die SAB tätigt keine Kreditderivat-
geschäfte. 
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Art. 439                 
Satz 1 i) CRR 

α-Schätzung bezüglich Gegenparteiausfallri-
siko 

Die SAB hat die Genehmigung zur 
Schätzung von α bei der Aufsichtsbehör-
de nicht beantragt. 

Art. 440 CRR Kapitalpuffer Die Offenlegungspflicht beginnt gem. 
§ 64r  KWG erst 2016. 

Art. 441 CRR Indikatoren der globalen Systemrelevanz Die SAB ist nicht als global systemrele-
vantes Institut (G-SRI) eingestuft. 

Art. 445 CRR Eigenmittelanforderungen für die Handels-
buchtätigkeit; Eigenmittelanforderungen für 
Fremdwährungsrisiko, Abwicklungsrisiko und 
das Warenpositionsrisiko; Eigenmittelanfor-
derungen aus Verbriefungspositionen 

Die SAB führt kein Handelsbuch. Die 
Fremdwährungsrisiken unterschreiten 
den Schwellenwert nach Art. 351 CRR. 
Ein Abwicklungs- und Warenpositionsri-
siko besteht nicht. 

Die SAB hat keine verbrieften Forderun-
gen/ Adressrisiken im Bestand. 

Art. 446 CRR Fortgeschrittene Ansätze zur Bemessung 
des operationellen Risikos 

Die SAB verwendet den Basisindikator-
ansatz. 

Art. 449 CRR Risiko aus Verbriefungspositionen Die SAB hat keine verbrieften Forderun-
gen/ Adressrisiken im Bestand. 

Art. 450 CRR Vergütungspolitik Art. 450 CRR bezieht sich auf Risk Taker 
und ist für die SAB nicht zutreffend. 

Art. 451 CRR Verschuldungsquote; Überwachung des 
Risikos einer übermäßigen Verschuldung 

Gemäß  Art. 521 (2) a) CRR gilt dieser 
Artikel ab dem 01.01.2015. 

Art. 452 CRR Anwendung des IRB-Ansatzes auf Kreditrisi-
ken 

Die SAB nimmt die Risikogewichtung 
nach dem Kreditrisikostandardansatz  
vor.  

Art. 454 CRR Verwendung fortgeschrittener Messansätze 
für operationelle Risiken 

Die SAB verwendet den Basisindikator-
ansatz. 

Art. 455 CRR Verwendung interner Modelle für das Markt-
risiko 

Die SAB verwendet keine internen Mo-
delle zur Ermittlung der Eigenmittelanfor-
derungen.  

 

3 Offenlegungsvorschriften, zu denen auf andere Quellen verwiesen wird 

Tabelle 2:   Offenlegungsvorschriften, zu denen auf andere Quellen verwiesen wird 

   Inhalt Fundort 

§ 26a Abs. 1 Satz 2 
KWG 

(Art. 436 CRR) 

Zusätzliche Angaben über die Art. 435 -
455 CRR hinaus (konsolidierte Angaben 
aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und Drittstaaten) 

Geschäftsbericht der SAB 2014, Anlage 
gem. § 26a KWG 

Art. 435 CRR Risikomanagementziele und -politik Geschäftsbericht der SAB 2014, Punkte 
7.1, 7.2, Erklärungen des Leitungsorgans 

Art. 438 a) CRR Eigenmittelanforderungen; 
Beurteilung der Angemessenheit  

Geschäftsbericht der SAB 2014, Punkt 
7.3, Erklärungen des Leitungsorgans 

Art. 442 i) lit. i) CRR Beschreibung der spezifischen und all-
gemeinen Kreditrisikoanpassungen 

Geschäftsbericht der SAB 2014, Punkt 
7.2 

Art. 447 c) CRR Art und Beträge sonstiger Beteiligungen Anhang zum Jahresabschluss 2014, 
Punkt. 8.3, Geschäftsbericht der SAB 
2014 Punkt 1 

Art. 448 a) CRR Zinsrisiko aus nicht im Handelsbuch 
enthaltenen Positionen 

Geschäftsbericht der SAB 2014, Punkte 
7.2, 7.3 

Art. 453 e) CRR Verwendung von Kreditrisikominderungs-
techniken 

Geschäftsbericht der SAB 2014, Punkt 
7.2 
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4 Anwendungsbereich sowie rechtliche und organisatorische Struktur der SAB-
Gruppe (Artikel 436 CRR, § 26a KWG) 

Das übergeordnete Unternehmen im Sinne des § 10a KWG ist innerhalb der SAB-Gruppe 
die Sächsische Aufbaubank – Förderbank –. Die SAB erfüllt als landesunmittelbare rechtsfä-
hige Anstalt des öffentlichen Rechts und zentrales Förderinstitut des Freistaates Sachsen die 
durch § 2 und § 3 FördbankG übertragenen Aufgaben im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung oder für das Land oder andere öffentliche Stellen.  

Die SBG ist das nachgeordnete Unternehmen i. S. § 10a Abs. 1 Satz 2 KWG. Die SBG ist 
eine 100 %ige Tochter der SAB und hat sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Beteili-
gungen und die Überlassung von Risikokapital an Unternehmen spezialisiert. 

Die SAB nimmt das Wahlrecht des § 296 Abs. 2 HGB in Anspruch und erstellt keinen Kon-
zernabschluss. Für bankaufsichtliche Zwecke wird der aufsichtsrechtliche Konsolidierungs-
kreis zugrunde gelegt. 

Es bestehen keine rechtlichen Hindernisse für die unverzügliche Übertragung von Eigenmit-
teln oder die Rückzahlung von Verbindlichkeiten zwischen dem Mutterunternehmen und sei-
nen Tochterunternehmen. 

Die Anteile der SAB an den nicht in die Konsolidierung einbezogenen Tochterunternehmen 
(Businessplan-Wettbewerb Sachsen GmbH i. L. und Sächsisches Staatsweingut GmbH) sind 
vollständig eingezahlt. 

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Behandlung der Gruppengesellschaften im 
Rahmen der aufsichtsrechtlichen Konsolidierung. 
 
Für die Angaben nach § 26a Abs. 1 Satz 2 KWG wird auf den Geschäftsbericht verwiesen. 
 
Tabelle 3:   Aufsichtsrechtlicher Konsolidierungskreis 

Beschreibung Name 

Aufsichtsrechtliche Behandlung 

Konsolidierung  Abzugs-
methode 

risikogewichtete 
Beteiligungen voll quotal 

Kreditinstitut 
Sächsische Aufbaubank – Förder-
bank – 

X     
 

Finanzunternehmen 
SBG –  
Sächsische Beteiligungsgesell-
schaft mbH 

X   

 

 

5 Grundsätze einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung der Gruppe (§ 26a 
KWG) 

Die Aufgaben der SAB fallen unter die Grundsätze der EU-Kommission für die Geschäftstä-
tigkeit von Förderinstituten. Grundlage bildet die Einigung zwischen der Europäischen Kom-
mission und der Bundesrepublik Deutschland vom 01.03.2002 über die Ausrichtung rechtlich 
selbstständiger Förderinstitute (Verständigung II).  

Dadurch sind zeitlich unbegrenzte 

 Anstaltslast 

 Gewährträgerhaftung 

 explizite Garantie des Freistaates Sachsen (Rating von Standard & Poor’s: AAA, 
A1+, Stable) für alle Verbindlichkeiten 

 Risikogewichtung 0 für Eigenkapitalunterlegung bei Banken  

vollständig gewährleistet. 
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Das FördbankG bestimmt den Rahmen der Geschäftstätigkeit der Bank und definiert die en-
ge Verzahnung mit dem Freistaat Sachsen: 

 Die Bank ist das zentrale Förderinstitut des Freistaates Sachsen. 

 Die Förderaufgaben werden im staatlichen Auftrag in nahezu allen Gesellschafts- und 
Wirtschaftsbereichen durchgeführt. 

 Die Bank führt Förderprogramme und sonstige Maßnahmen des Freistaates, des 
Bundes, der Europäischen Union sowie der europäischen Organisationen und Ein-
richtungen sowie bankeigene Förderprogramme allein oder zusammen mit anderen 
Förderinstituten oder Fördereinrichtungen durch. 

 

Die Bank gliedert sich in drei Geschäftsbereiche, jeweils durch ein Mitglied des Vorstands 
geleitet, durch welche die Trennung von Markt und Marktfolge gewährleistet ist. Die Innenre-
vision, der Datenschutzbeauftragte sowie die Einheit Compliance und Informationssicherheit 
(Compliance-Beauftragter gemäß MaRisk, AT 4.4.2 (Tz 4), Geldwäschebeauftragter, IT-
Sicherheitsbeauftragter, Zentrale Stelle zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfi-
nanzierung oder sonstige strafbare Handlungen gemäß § 25h KWG und Compliance-
Funktion im Sinne des § 33 WpHG) sind dem Vorstand direkt unterstellt. 

 

Zur Erfüllung der Grundsätze einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung der Gruppe hat der 
Verwaltungsrat gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 FördbankG eine Geschäftsordnung für den Vor-
stand erlassen. Hiernach führt der Vorstand die Geschäfte der Bank unter Beachtung der 
Sorgfalt einer ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleitung nach Maßgabe der Geset-
ze, der Satzung, der Geschäftsordnung für den Vorstand, der vom Verwaltungsrat erlasse-
nen Richtlinien und Beschlüsse sowie der Dienstverträge unter Beachtung der fachüblichen 
Grundsätze. 
 

6 Risikomanagementziele und -politik (Artikel 435 CRR)  

6.1 Ziele und Politik 

Auf den Geschäftsbericht der SAB (Lagebericht und Erklärungen zum Geschäftsjahr 2014) 
wird verwiesen. 

6.2 Unternehmensführungsregelungen 

 
 
Tabelle 4:   Anzahl der von den Mitgliedern des Vorstands bekleideten Leitungs- und Aufsichtsfunktionen zum 

31.12.2014 

 Anzahl Leitungsfunktionen Anzahl Aufsichtsfunktionen 

Stefan Weber 1 1 

Andre Koberg 1 3 

Ronald Kothe 1 2 

 
 
 
 
 



 9 

Tabelle 5:   Anzahl der von den Mitgliedern des Verwaltungsrates bekleideten Leitungs- und Aufsichtsfunktionen 
zum 31.12.2014* 

 Anzahl Leitungsfunktionen Anzahl Aufsichtsfunktionen 

Dietmar Berger 0 2 

Christian Brand (ausgeschieden zum 30.06.2014) 1 6 

Bernd Diethold 0 1 

Dr. Karl Epple 1 5 

Roland Ermer 0 1 

Bodo Finger 3 1 

Thomas Frömmel 0 1 

Christiane Heerdegen 0 1 

Lars Köhler 0 1 

Frank Kupfer (ausgeschieden zum 11.11.2014) 0 0 

Sven Morlok (ausgeschieden zum 12.11.2014) 0 1 

Olaf Mundt 0 1 

Lars Rohwer 0 1 

Sebastian Scheel 0 1 

Prof. Dr. Georg Unland 0 8 

Wolfgang Zender 0 11 

Katrin Zilliges 0 1 

*Die Angaben enthalten Mandate, 

 die unter die Privilegierung von § 25c KWG bzw. § 25d KWG fallen,  

 die gemäß § 64r Abs. 13 Satz 2 bzw. Abs. 14 Satz 2 KWG Bestandschutz genießen. 

 

Organe der SAB sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. Rechtsgrundlagen für die Orga-
ne sind – neben den gesetzlichen Regelungen des AktG und des KWG – das Gesetz zur 
Errichtung der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank – (FördbankG), die Satzung der SAB 
sowie die Geschäftsordnungen der Gremien. Die Mitglieder des Vorstands werden für die 
Dauer von höchstens fünf Jahren vom Verwaltungsrat bestellt und privatrechtlich angestellt; 
eine Wiederbestellung ist möglich. Der aus dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates, dessen 
Stellvertreter und einem weiteren Mitglied des Verwaltungsrates bestehende Präsidialaus-
schuss beschließt über die Anstellung und die Beendigung des Dienstverhältnisses sowie 
die Bedingungen des Anstellungsvertrags von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern 
des Vorstands.  

Der Vorstand der SAB hatte per 31.12.2014 zwei Mitglieder und ein stellvertretendes Mit-
glied. Die Auswahl der Vorstandsmitglieder erfolgte nach persönlicher und fachlicher Eig-
nung, Berufserfahrung, Zuverlässigkeit sowie der Ausgewogenheit und Unterschiedlichkeit 
der Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen aller Mitglieder des Vorstands (Gesamtbe-
trachtung). Im Rahmen der Bestellung der amtierenden Vorstandsmitglieder erfolgten die 
notwendigen Prüfungen der persönlichen und fachlichen Eignung. Danach ist die Eignung 
der bestellten Vorstandsmitglieder gegeben.  

Der Verwaltungsrat besteht entsprechend FördbankG aus neun Mitgliedern, und zwar dem 
Vorsitzenden, fünf weiteren Mitgliedern und drei Beschäftigtenvertretern der SAB. Für jedes 
Mitglied wird ein Stellvertreter bestellt. Die Bestellung erfolgt für die Dauer von fünf Jahren. 
Die Wiederbestellung ist zulässig. 

Vorsitzender des Verwaltungsrates ist gem. FördbankG der Sächsische Staatsminister der 
Finanzen. Die Beschäftigtenvertreter und deren Stellvertreter werden von den Beschäftigten 
der SAB gewählt und vom Gewährträger der SAB, dem Freistaat Sachsen, dessen Rechte 
das Sächsische Staatsministerium der Finanzen wahrnimmt, bestellt. Alle übrigen Mitglieder 
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des Verwaltungsrates und deren Stellvertreter werden vom Gewährträger ausgewählt und 
bestellt.  

Aufgrund von Mandatsniederlegungen wegen Eintritts in den Ruhestand bzw. wegen berufli-
cher Veränderungen waren zum 31.12.2014 sieben Mitglieder und sieben stellvertretende 
Mitglieder bestellt.  

Die Auswahl und Bestellung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungs-
rats erfolgte unter Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen, des FördbankG 
und unter Beachtung der in der Satzung der SAB geregelten Hinderungsgründe. Auswahlkri-
terien waren darüber hinaus betriebswirtschaftliche Kenntnisse, KWG-rechtliche Kenntnisse 
und Erfahrungen, fachlicher Bezug zum Fördergeschäft sowie Ausgewogenheit der Qualifi-
kationen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates 
und deren Stellvertreter sollen wirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde besitzen und geeig-
net sein, die SAB zu fördern und bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 

Im Rahmen der Bestellung der amtierenden Verwaltungsratsmitglieder erfolgten die notwen-
digen Prüfungen der persönlichen und fachlichen Eignung. Danach ist die Eignung der be-
stellten Verwaltungsratsmitglieder gegeben. 

Bei der Bestellung der Organmitglieder wird im Hinblick auf den fachlichen Hintergrund und 
die persönlichen Lebensläufe auf Vielfalt bei der Zusammensetzung der Gremien geachtet. 
Zielvorgaben zur Besetzung der Organe der SAB mit Angehörigen des unterrepräsentierten 
Geschlechts bestehen gegenwärtig nicht. 

Innerhalb des Verwaltungsrates der SAB wurde unter Berücksichtigung der Art, des Um-
fangs, der Komplexität und des Risikogehalts der Fördertätigkeit der Bank kein separater 
Risikoausschuss gebildet.   

Der Vorstand trägt die Gesamtverantwortung für die Steuerung aller Risiken der Bank. Ein 
wesentlicher Teil des Informationsflusses zwischen dem Vorstand und der zweiten Füh-
rungsebene erfolgt im Rahmen der Sitzungen des Risikokomitees. In diesem Komitee wer-
den regelmäßig, in der Regel quartalsweise, vom Vorstand sowie den Leitern der Abteilun-
gen Risikomanagement und Controlling, Rechnungswesen und Bilanzen, Informationstech-
nologie, Treasury, Organisation und Prozessgestaltung, Projekte, Vorstandsstab, Innenrevi-
sion sowie Compliance und Informationssicherheit die für die Bank relevanten Risiken analy-
siert und bewertet. Die Einbindung der Risikocontrolling-Funktion bei wichtigen risikopoliti-
schen Entscheidungen des Vorstandes ist ablauforganisatorisch sichergestellt, um die unab-
hängige Überwachung und Kommunikation der Risiken zu erfüllen. 

Eine detaillierte Beschreibung des Risikomanagementsystems ist im Geschäftsbericht der 
SAB enthalten. 

Dem Verwaltungsrat wird zu Fragen des Risikos der Bank regelmäßig in seinen Sitzungen 
durch den Vorstand berichtet. 

Die Sitzungen des Verwaltungsrates erfolgen in der Regel in einem vierteljährlichen Turnus. 
Die Risikoberichterstattung umfasst dabei alle als wesentlich für die Bank erkannten Risiken 
und berücksichtigt die Vorgaben des KWG und der MaRisk zu den Berichtspflichten an das 
Aufsichtsgremium. Die Informationen erfolgen grundsätzlich schriftlich und werden in den 
Sitzungen erörtert. 

Der Verwaltungsratsvorsitzende erhält zusätzlich monatlich einen schriftlichen Bericht über 
den jeweils erkennbaren Risikovorsorgebedarf. 

Daneben hat der Verwaltungsrat mit der Bank Kriterien abgestimmt, nach denen unaufgefor-
dert und unverzüglich eine Ad-hoc-Berichterstattung erfolgt. 
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7 Eigenmittel (Artikel 437 CRR) 

7.1 Vollständige Abstimmung der Posten des Kernkapitals, Ergänzungskapitals 
und der Korrekturposten 

 

Tabelle 6:  Abstimmung der Posten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals, des Ergänzungska-
pitals, der Abzugs- und Korrekturposten sowie der Abzüge von den Eigenmitteln  

 
 
 
 
 
 
in Mio. € 

Bilanzpositionen Konsolidierung der Institutsgruppe 

31.12.1014 

SAB 

vorl. 31.12.2014 

SBG 

31.12.2014 

Kernkapital ge-
samt 

31.12.2014 

Ergänzungskapital 
gesamt 

Bilanzielles Eigenkapital 565,3 18,7 584,0 0,0 

Fonds für allgemeine Bankrisiken 154,0 0,0 154,0 0,0 

Nachrangige Verbindlichkeiten 130,0 0,0 0,0 101,5 

Immaterielle Anlagewerte 5,0 0,0 -5,0 0,0 

Bestand Vorsorgereserven § 340f HGB 251,5 0,0 0,0 0,0 

 

anrechenbare Vorsorgere-
serve § 340f HGB, die 
Bestandschutz unterliegt 

  

0,0 112,1 

allgemeine Kreditrisikoan-
passung bis zu 1,25 % der 
Risk Weighted Assets 

  

0,0 33,1 

Summe 733,0 246,7 

Eigenmittel der Institutsgruppe 979,7 

 
Die Bank hat Vorsorgereserven nach § 340f HGB und Pauschalwertberichtigungen entspre-
chend Artikel 62 c) CRR als allgemeine Kreditrisikoanpassung bis zu 1,25 % der Risk 
Weighted Assets als Ergänzungskapital in Höhe von 33,1 Mio. € angerechnet. 
 
 

7.2 Beschreibung der Eigenmittel und der Beschränkungen 

Die Eigenmittel setzen sich aus dem Kernkapital Tier 1 und dem Ergänzungskapital Tier 2 
zusammen. Das Kernkapital (Tier 1) besteht aus dem eingezahlten Kapital, den Rücklagen 
und dem Fonds für allgemeine Bankrisiken. 

 
Dem Ergänzungskapital (Tier 2) sind anrechenbare Vorsorgereserven nach § 340f HGB und 
längerfristige nachrangige Verbindlichkeiten, die in den Jahren 2014 bis 2020 dem Be-
standsschutz unterliegen, zuzurechnen.  

Kernkapital 

Das Kernkapital Tier 1  gemäß Artikel 25 CRR besteht aus dem Common Equity Tier 1 
(CET 1) gemäß Artikel 26 ff. CRR. 

Das CET 1 beinhaltet das Stammkapital der SAB in Höhe von 500,0 Mio. €. Das Stammkapi-
tal erfüllt alle Anforderungen an das harte Kernkapital und ist in der von der EBA veröffent-
lichten Liste von Instrumenten des harten Kernkapitals aufgeführt. 
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Darüber hinaus sind im Kernkapital sonstige anrechenbare Rücklagen in Höhe von          
84,0 Mio. € berücksichtigt. Diese umfassen neben der Kapitalrücklage die durch jährliche 
Thesaurierung des Jahresüberschusses gebildeten Rücklagen. 

Bei den anderen angerechneten Kernkapitalinstrumenten handelt es sich um den Sonder-
posten für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB in Höhe von 154,0 Mio. €. 

Vermindert wird das harte Kernkapital ausschließlich um die immateriellen Vermögensge-
genstände. 

Die SBG als Unternehmen der Finanzbranche wird in den aufsichtsrechtlichen Konsolidie-
rungskreis einbezogen und unterliegt aufgrund der Bestimmungen des Artikels 49 Abs. 2 
CRR keinem Beteiligungsabzug.  

Ergänzungskapital 

Gemäß Artikel 484 Abs. 1 CRR unterliegt der bis zum 31.12.2011 dotierte ungebundene Be-
trag der Vorsorgereserven nach § 340f HGB dem Bestandsschutz, der im Geschäftsjahr 
2014 gemäß Artikel 484 Abs. 5 CRR in Verbindung mit § 31 SolvV a. F. noch in Höhe von 
112,1 Mio. € angerechnet werden kann. 

Die Vorsorgereserven nach § 340f HGB wurden als allgemeine Kreditrisikoanpassungen bis 
zu 1,25 % der Risk Weighted Assets in Höhe von 33,1 Mio. € dem Ergänzungskapital ange-
rechnet. 

Die als Ergänzungskapital in Ansatz gebrachten längerfristigen nachrangigen Verbindlichkei-
ten erfüllen nicht die Anrechnungsvoraussetzungen nach Artikel 63 CRR. Entsprechend den 
Regelungen der Artikel 484 sowie 486 CRR werden sie in Höhe von 101,5 Mio. € dem Er-
gänzungskapital zugerechnet. 

Eine detaillierte Darstellung erfolgt in der Tabelle „Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente“. 
  
Tabelle 7:   Hauptmerkmale der Kapitalmarktinstrumente (s. Anlage 1 zum Offenlegungsbericht) 

 

7.3 Gesonderte Offenlegung der Art und Beträge spezifischer Eigenmittelelemente  

 
Gemäß der EU-Durchführungsverordnung 1423/2013 Artikel 5 sind für die Übergangszeit 
vom 31.03.2014 bis 31.12.2017 die Pflichten im Zusammenhang mit der Offenlegung der 
spezifischen Eigenmittelelemente nach Artikel 437 d) und e) CRR zu erfüllen:  
 
Tabelle 8:   Offenlegung der Art und Beträge spezifischer Eigenmittelelemente (s. Anlage 2 zum Offenlegungsbe-

richt)  
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7.4 Erläuterung der Berechnungsgrundlagen der Kapitalquoten 

 
Die Gesamt- und Kernkapitalquoten der aufsichtsrechtlichen Institutsgruppe liegen per 
31.12.2014 über den Mindestquoten von 8 % für das Gesamtkapital und 5,5 % für das ge-
samte Kernkapital. Die Kennzahlen wurden während des gesamten Berichtszeitraumes ein-
gehalten. 
 
Tabelle 9:   Gesamtkapital- und Kernkapitalquote 

 
 
in %  

Gesamtkapitalquote Kernkapitalquote  Harte Kernkapitalquote 

konsolidierter Abschluss 32,3 24,2 24,2 

darunter SAB 31,7 23,6 23,6 

 
 

8 Eigenmittelanforderungen (Artikel 438 CRR) 

Verfahren zur Eigenmittelberechnung 

Die SAB-Institutsgruppe verwendet zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für Adres-
senausfallrisiken den Standardansatz. Der Schwerpunkt der Kreditrisiken der SAB umfasst 
neben den Krediten an Privatpersonen, Investoren und Unternehmen zur Förderung des 
Wohnungsbaus, Kredite an Banken im Durchleitungsverfahren im Rahmen der Wirtschafts-
förderung sowie das Kommunalkreditgeschäft. Die Kreditrisikostruktur ergibt sich aus den 
Förderaufgaben der Bank. 

Die Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken werden nach dem Basisindikatoran-
satz ermittelt. 

Rohwarenpositionen werden nicht gehalten. Die SAB-Institutsgruppe führt keine Verbrie-
fungstransaktionen aus. Die Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken aus der Währungs-
gesamtposition werden nach dem Standardansatz ermittelt.  

Interne Modelle kommen im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Eigenmittelberechnung nicht 
zum Einsatz.  

Zur Angemessenheit des Verfahrens wird auf den Geschäftsbericht der SAB verwiesen. 

In den weiteren Übersichten wird die ermittelte aufsichtsrechtliche Eigenmittelunterlegung 
per 31.12.2014 – getrennt nach Adressenausfallrisiken, operationellen Risiken und Marktrisi-
ken – dargestellt. 

Der Anrechnungsbetrag für die operationellen Risiken wird ausschließlich für die SAB ermit-
telt. 

Eigenmittelanforderungen aus Vorleistungsrisiken bestanden zum 31.12.2014 nicht. 
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Eigenmittelanforderungen 
 
Tabelle 10: 8 % der risikogewichteten Positionsbeträge für jede Risikopositionsklasse 

Eigenmittelanforderungen  

 
in Mio. € 
Kreditrisiken - Standardansatz 

Eigenmittel- 

anforderung 

Risikoaktiva 

Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten oder Zentralbanken 
0,0 0,0 

Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörper-
schaften 0,0 0,2 

Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen 
0,0 0,0 

Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken 
0,1 1,6 

Risikopositionen gegenüber internationalen Organisationen 
0,0 0,0 

Risikopositionen gegenüber Instituten 
27,9 348,5 

Risikopositionen gegenüber Unternehmen 
49,0 613,0 

Risikopositionen aus dem Mengengeschäft 
33,0 412,7 

durch Immobilien besicherte Risikopositionen 
65,2 815,1 

ausgefallene Risikopositionen 
29,1 364,4 

mit besonders hohen Risiken verbundene Risikopositionen 
0,0 0,0 

Risikopositionen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen 
1,5 19,2 

Positionen, die Verbriefungspositionen darstellen 
0,0 0,0 

Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurz-
fristiger Bonitätsbeurteilung 0,0 0,0 

Risikopositionen in Form von Anteilen an Organismen für Gemein-
same Anlagen (OGA) 0,0 0,0 

Beteiligungspositionen 
0,9 10,7 

sonstige Posten 
4,9 61,2 

Gesamt 
211,6 2.646,6 

Marktrisiken   -   Standardansatz 
0,0 0,0 

Operationelle Risiken   -   Basisindikatoransatz 
18,7 233,5 

CVA-Charge - Standardmethode 
12,4 154,4 

Gesamt 242,7 3.034,5 

 
 

9 Gegenparteiausfallrisiko (Artikel 439 CRR) 

Die SAB unterliegt Gegenparteiausfallrisiken aus Zins- und Währungsderivaten, die aus-
schließlich zu Absicherungszwecken oder zum Ausgleich offener Währungspositionen abge-
schlossen werden. Kreditderivate werden durch die SAB nicht abgeschlossen. 

Eine Obergrenze für den Gesamtbestand an Derivaten (Nennwert) wird in der Risikostrategie 
festgelegt. Auf Ebene der Kontrahenten ist der Geschäftsumfang durch eingeräumte Limite 
begrenzt. Geschäfte in Derivaten werden auf Basis geprüfter Rahmenverträge und nur mit 
Kontrahenten abgeschlossen, für die ein entsprechendes Limit vorhanden ist und deren Bo-
nität den Limiten und Kriterien gemäß Risikostrategie entspricht.  

Neugeschäfte sind grundsätzlich über einen zentralen Kontrahenten abzuwickeln oder auf 
besicherter Basis abzuschließen. Besicherungsvereinbarungen werden auf der Grundlage 
der Rahmendokumentation des Bundesverbandes deutscher Banken als Anhänge zu den 
standardisierten Rahmenverträgen geschlossen. Eine Überprüfung des Sicherheitenwertes 
erfolgt täglich auf Basis der ermittelten Marktwerte der Derivate. Die SAB verwendet aus-
schließlich Barsicherheiten. Nachschussvereinbarungen bei Herabstufung der Bonität wur-
den nicht abgeschlossen. 
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Der Risikopositionswert für Derivate wird nach der Marktbewertungsmethode gemäß Teil 3 
Titel II Kapitel 6 Abschnitt 3 der CRR ermittelt und in entsprechender Höhe auf das interne 
Treasurylimit angerechnet. Ein vertragliches Netting gemäß Artikel 295 ff. der CRR zur Ver-
rechnung positiver und negativer Marktwerte sowie gestellter und erhaltener Sicherheiten 
wird nicht zur Anwendung gebracht. Die Nettoausfallrisikoposition entspricht somit dem Brut-
towert. Im Rahmen des Collateral Managements gestellte Barsicherheiten werden auf das 
Treasurylimit angerechnet. 

Zum 31.12.2014 betrug der Brutto-Zeitwert aller Derivateverträge 144,1 Mio. €. Der Bestand 
an gestellten Barsicherheiten lag bei 58,2 Mio. € und der Bestand an erhaltenen Barsicher-
heiten bei 46,0 Mio. €.  

Die derivativen Adressenausfallrisikopositionen und Aufrechnungspositionen werden als 
Wiederbeschaffungswerte in Form von Kreditäquivalenzbeträgen ausgewiesen und stellen 
sich wie folgt dar: 

Tabelle 11: Positive Wiederbeschaffungswerte nach Risikoart vor und nach Aufrechnung/Sicherheiten 

Risikoart 

in Mio. € 

Wiederbeschaffungswert  

Zinsrisiko 129,0 

Währungsrisiko 15,1 

gestellte Sicherheiten 58,2 

Wiederbeschaffungswerte vor Aufrechnung/Sicherheiten 144,1 

Aufrechnungsmöglichkeiten 0,0 

Aufrechenbare Sicherheiten* 0,0 

Wiederbeschaffungswerte nach Aufrechnung/Sicherheiten 144,1 

* Erhaltene Barsicherheiten wurden nicht angesetzt, da SAB nicht aufsichtsrechtlich nettet. 

Korrelationsrisiken werden vor dem Hintergrund des überschaubaren Gesamtvolumens an 
Derivaten nicht berechnet. 

 

10 Kreditrisikoanpassungen (Artikel 442 CRR) 

Die Kreditengagements der SAB werden regelmäßig daraufhin überprüft, inwieweit die jewei-
lige Forderung teilweise oder vollständig uneinbringlich ist. Dabei unterscheidet die SAB zwi-
schen folgenden Stufen einer Leistungsstörung: 

"in Verzug" 
Die Einordnung in die Kategorie „in Verzug“ (auch: „überfällig“) erfolgt dann, wenn bei einem 
Zahlungsverzug des Kreditnehmers noch keine Anhaltspunkte für die Bildung von Risikovor-
sorge durch die Bank vorliegen oder der Ausfall des Kunden noch nicht festgestellt wurde. 
Im Rahmen der internen Steuerung gehen überfällige Forderungen ab dem 10. Tag nach 
ihrem Entstehen in die Bewertung ein. 

"notleidend" 
Die Klassifizierung „notleidend“ (auch: „wertgemindert“) orientiert sich an der Bildung von 
Risikovorsorge durch die Bank bzw. der Feststellung des Ausfalls des Kunden. In die Kate-
gorie „notleidend“ gehören sämtliche Forderungen, die Einzelwertberichtigungen, pauscha-
lierte Einzelwertberichtigungen sowie Rückstellungen bezogen auf Bürgschaften und unwi-
derrufliche Kreditzusagen aufweisen.  
 
Risikovorsorgebildung 

Die Quantifizierung und Steuerung von Adressenausfallrisiken bei Darlehensforderungen 
erfolgt unter Anwendung des RPS. Die Abteilung Risikomanagement und Controlling hat im 
Rahmen der Risikofrüherkennung zusätzlich regelmäßig Überprüfungen des Darlehensbe-
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standes durchzuführen, um auf der Basis technisch auswertbarer Parameter Engagements 
zu identifizieren, welche als erhöht latent ausfallgefährdet eingeschätzt werden. 

Für zweifelhafte Forderungen werden Einzelwertberichtigungen gebildet. Bei der Bemessung 
der Risikovorsorge ist grundsätzlich auf den drohenden Forderungsausfall unter Berücksich-
tigung des Sicherheitenerlöses abzustellen. Bei Sanierungsfällen kann bei der Bemessung 
der Risikovorsorge auf einen zu kalkulierenden Forderungsverzicht abgestellt werden. 

Im Teilportfolio Selbstnutzer wird für alle Engagements, die nicht einzelwertberichtigt sind 
und Rückstände aufweisen auf der Basis eines vereinfachten Kapitalschnitts und eines aus 
Erfahrungswerten bestehenden Verwertungserlöses eine pauschalierte Einzelwertberichti-
gung berechnet. 

Für latente Ausfallrisiken bildet die SAB Pauschalwertberichtigungen. Die Berechnung der 
PWB erfolgt in Anlehnung an das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 
10.01.1994. Darüber hinaus wurde Vorsorge für allgemeine Bankrisiken nach § 340f HGB 
getroffen. 

Uneinbringliche Forderungen werden direkt ergebniswirksam abgeschrieben. 

Für Bürgschaften, für die ein erhöht latentes Ausfallrisiko besteht, werden Rückstellungen 
gebildet. 
 
Quantitative Angaben zu Art und Umfang der Adressenausfallrisiken 
 
Aufgeschlüsselt nach Risikopositionsklassen ergeben sich für 2014 folgende Durchschnitts-
beträge: 
 
Tabelle 12: Durchschnittsbetrag der Risikopositionen der SAB-Gruppe während des Berichtszeitraums 

Risikoposition 

in Mio. €  

Durchschnitt 2014 

Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten oder Zentralbanken 
62,0 

Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften 
1.729,0 

Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen 
516,6 

Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken 
100,1 

Risikopositionen gegenüber internationalen Organisationen 
14,7 

Risikopositionen gegenüber Instituten 
975,8 

Risikopositionen gegenüber Unternehmen 
1.150,9 

Risikopositionen aus dem Mengengeschäft 
590,3 

durch Immobilien besicherte Risikopositionen 
2.433,3 

ausgefallene Risikopositionen 
557,0 

mit besonders hohen Risiken verbundene Risikopositionen 
0,0 

Risikopositionen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen 
139,5 

Positionen, die Verbriefungspositionen darstellen 
0,0 

Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 
0,0 

Risikopositionen in Form von Anteilen an Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA) 
0,0 

Beteiligungspositionen 
19,7 

sonstige Posten 
67,7 

Gesamt 8.356,6 

 
 

Die folgenden Tabellen stellen den Gesamtbetrag der Forderungen der SAB – jeweils aufge-
schlüsselt nach Forderungsarten sowie gegliedert nach Regionen, Branchen und Restlauf-
zeiten zum Offenlegungsstichtag – dar. Die bilanziellen und außerbilanziellen Geschäfte 



 17 

werden jeweils mit ihren Buchwerten vor Kreditrisikominderung und nach EWB, pEWB sowie 
Rückstellungen ausgewiesen, die Derivate mit dem Kreditäquivalenzbetrag.  
 
Der Gesamtbetrag der Risikopositionen der SAB nach Rechnungslegungsaufrechnungen 
und ohne Wirkung der Kreditrisikominderung beträgt 8.002,7 Mio. €. Aufgegliedert nach geo-
grafischen Hauptgebieten (Sitz der Kreditnehmer) ergibt sich nachstehende Verteilung: 
 
Tabelle 13: Geografische Verteilung der Risikopositionen, aufgeschlüsselt nach wichtigen Gebieten und Risiko-

positionsklassen 

Geografische Hauptgebiete 

 

 

in Mio. € 

EWWU (ohne 
Deutschland) 

Außerhalb EWWU Deutschland Gesamt 

Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten 
oder Zentralbanken 10,0 48,5 34,5 93,0 

Risikopositionen gegenüber regionalen 
oder lokalen Gebietskörperschaften 0,0 0,0 1.623,1 1.623,1 

Risikopositionen gegenüber öffentlichen 
Stellen 0,0 0,0 496,2 496,2 

Risikopositionen gegenüber multilateralen 
Entwicklungsbanken 95,5 0,0 0,0 95,5 

Risikopositionen gegenüber internationalen 
Organisationen 46,8 0,0 0,0 46,8 

Risikopositionen gegenüber Instituten 
107,5 39,1 844,4 991,0 

Risikopositionen gegenüber Unternehmen 
97,3 33,8 992,8 1.123,9 

Risikopositionen aus dem Mengengeschäft 
1,6 2,7 570,0 574,3 

durch Immobilien besicherte Risikopositio-
nen 2,8 4,5 2.358,9 2.366,2 

ausgefallene Risikopositionen 
0,2 0,1 451,3 451,6 

mit besonders hohen Risiken verbundene 
Risikopositionen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen in Form von gedeckten 
Schuldverschreibungen 66,2 15,4 55,9 137,5 

Positionen, die Verbriefungspositionen 
darstellen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen gegenüber Instituten und 
Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeur-
teilung 0,0 0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen in Form von Anteilen an 
Organismen für Gemeinsame Anlagen 
(OGA) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Beteiligungspositionen 
3,5 0,0 0,1 3,6 

sonstige Posten 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Gesamt 431,4 144,1 7.427,2 8.002,7 

 
 
Die SAB ist als Förderbank des Freistaates Sachsen grundsätzlich bei der Ausübung des 
Fördergeschäfts auf den Freistaat Sachsen begrenzt. Es bestehen vereinzelt Kredite an aus-
ländische Kreditnehmer, welche fast ausnahmslos Wohnraumfinanzierungen im Freistaat 
Sachsen betreffen. Daneben werden im Rahmen des Treasury Wertpapiere ausländischer 
Emittenten gehalten und Derivate-Geschäfte mit ausländischen Kontrahenten gemäß den 
Vorgaben der Risikostrategie abgeschlossen. 
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Differenziert nach Wirtschaftszweigen ergibt sich folgende Verteilung der Risikopositionen: 
 
Tabelle 14: Verteilung der Risikopositionen auf Wirtschaftszweige oder Arten von Gegenparteien, aufgeschlüs-

selt nach Risikopositionsklassen  und Angaben der Risikopositionen gegenüber KMU  

Wirtschaftszweige 

 

 

 

 

 

 

in Mio. € 

Grund-
stücks- und 
Wohnungs-
wesen 

Öffentliche 
Verwaltung 

Erbringung 
von Finanz- 
und Versi-
cherungs-
leistungen 

Private 
Haushalte 

Erbringung 
von freibe-
ruflichen, 
wissen-
schaft-
lichen und 
techni-
schen 
Dienstleis-
tungen 

Sonstige Gesamt  

Risikopositionen gegenüber 
Zentralstaaten oder Zent-
ralbanken 0,0 58,5 34,5 0,0 0,0 0,0 93,0 

Risikopositionen gegenüber 
regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaften 0,0 1.620,2 0,0 0,0 0,0 2,9 1.623,1 

Risikopositionen gegenüber 
öffentlichen Stellen 0,0 40,3 455,9 0,0 0,0 0,0 496,2 

Risikopositionen gegenüber 
multilateralen Entwick-
lungsbanken 0,0 0,0 95,5 0,0 0,0 0,0 95,5 

Risikopositionen gegenüber 
internationalen Organisati-
onen 0,0 42,9 3,9 0,0 0,0 0,0 46,8 

Risikopositionen gegenüber 
Instituten 0,0 0,0 991,0 0,0 0,0 0,0 991,0 

Risikopositionen gegenüber 
Unternehmen 488,4 217,2 76,7 26,9 83,4 231,3 1.123,9 

 darunter KMU 
286,7 11,6 0,0 0,0 31,9 66,6 396,8 

Risikopositionen aus dem 
Mengengeschäft 30,1 0,0 8,8 430,3 34,2 70,9 574,3 

 darunter KMU 
4,6 0,0 4,6 0,0 0,1 5,1 14,4 

durch Immobilien besicher-
te Risikopositionen 1.198,6 0,4 7,9 976,7 44,6 138,0 2.366,2 

darunter KMU 
902,0 0,4 0,0 0,0 0,3 9,7 912,4 

ausgefallene Risikopositio-
nen 354,7 0,0 4,1 43,0 13,9 35,9 451,6 

mit besonders hohen Risi-
ken verbundene Risikoposi-
tionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen in Form 
von gedeckten Schuldver-
schreibungen 0,0 0,0 137,5 0,0 0,0 0,0 137,5 

Positionen, die Verbrie-
fungspositionen darstellen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen gegenüber 
Instituten und Unternehmen 
mit kurzfristiger Bonitätsbe-
urteilung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen in Form 
von Anteilen an Organis-
men für Gemeinsame 
Anlagen (OGA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Beteiligungspositionen 
0,0 3,5 0,1 0,0 0,0 0,0 3,6 

sonstige Posten 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gesamt 2.071,8 1.983,0 1.815,9 1.476,9 176,1 479,0 8.002,7 

 
Die bilanziellen Forderungen mit Ausnahme der Forderungen gegen Institute und öffentliche 
Haushalte betreffen überwiegend Forderungen im Rahmen der Wohnraumfinanzierung. Die 
Forderungen gegen Institute resultieren u. a. aus Darlehen im Rahmen der Wirtschaftsförde-
rung, die an die Hausbanken der Endkreditnehmer ausgereicht wurden. 
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Das Kreditvolumen – differenziert nach Risikopositionsklassen und der vertraglichen Rest-
laufzeit – wird in der nachstehenden Tabelle dargestellt: 
 
Tabelle 15: Aufschlüsselung aller Risikopositionen nach Restlaufzeit und Risikopositionsklassen 

Restlaufzeit 
in Mio. € 

bis 3 Monate  > 3 Monate bis 
ein Jahr  

> 1 Jahr bis 5 
Jahre  

über 5 Jahre  Gesamt  

Risikopositionen gegenüber 
Zentralstaaten oder Zentral-
banken 35,5 0,0 0,0 57,5 93,0 

Risikopositionen gegenüber 
regionalen oder lokalen Ge-
bietskörperschaften 156,5 384,3 301,7 780,6 1.623,1 

Risikopositionen gegenüber 
öffentlichen Stellen 13,4 31,6 65,6 385,6 496,2 

Risikopositionen gegenüber 
multilateralen Entwicklungs-
banken 31,1 0,0 20,0 44,4 95,5 

Risikopositionen gegenüber 
internationalen Organisationen 0,1 0,0 0,0 46,7 46,8 

Risikopositionen gegenüber 
Instituten 178,2 248,6 223,2 341,0 991,0 

Risikopositionen gegenüber 
Unternehmen 189,9 49,4 210,6 674,0 1.123,9 

Risikopositionen aus dem 
Mengengeschäft  37,7 16,7 92,9 427,0 574,3 

durch Immobilien besicherte 
Risikopositionen 33,7 103,6 551,8 1.677,1 2.366,2 

ausgefallene Risikopositionen 
31,0 12,8 67,5 340,3 451,6 

mit besonders hohen Risiken 
verbundene Risikopositionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen in Form von 
gedeckten Schuldverschrei-
bungen 2,9 13,0 62,0 59,6 137,5 

Positionen, die Verbriefungspo-
sitionen darstellen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen gegenüber 
Instituten und Unternehmen mit 
kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen in Form von 
Anteilen an Organismen für 
Gemeinsame Anlagen (OGA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Beteiligungsrisikopositionen 
0,0 0,0 0,0 3,6 3,6 

sonstige Posten 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gesamt 710,0 860,0 1.595,3 4.837,4 8.002,7 

 
Unwiderrufliche Kreditzusagen sind grundsätzlich dem Laufzeitenband "bis 3 Monate" zuge-
ordnet. 

Die ausgereichten Darlehen dienen insbesondere dem langfristig finanzierten Wohnungsbau. 
Dies spiegelt sich in der Laufzeitstruktur des Kreditportfolios wider. 

In den nachfolgenden Tabellen werden jeweils bezogen auf Branchen die Buchwerte notlei-
dender und überfälliger Kredite sowie Stichtagsbestände an Risikovorsorge bzw. deren Ver-
änderungen im Geschäftsjahr 2014 ausgewiesen: 

Der Gesamtbetrag der allgemeinen Kreditrisikoanpassungen beträgt zum Stichtag 
31.12.2014 251,5 Mio. € und bestehen vollständig aus Reserven nach § 340f HGB.   
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Tabelle 16: Notleidende und überfällige Risikopositionen nach wesentlichen Wirtschaftszweigen oder Arten von 
Gegenparteien 

Hauptarten 
 
 
 
 
 
in Mio. € 

Gesamtinan-
spruchnahme 
aus notleiden-
den und in 
Verzug gerate-
nen 
Krediten (mit 
Wertberichti-
gungsbedarf) 

Bestand 
EWB 

Bestand 
pEWB 

Bestand 
Rückstel-
lungen 

Nettozufüh-
rung/ 
Auflösun-
gen von 
EWB/ 
pEWB/ 
Rückstel-
lungen 

Direktab- 
schreibung 

Eingänge 
auf abge- 
schriebene 
Forderun-
gen 

Kredite in 
Verzug 
(ohne Wert- 
berichti-
gungs- 
bedarf) 

Grundstücks- 
und Woh-
nungswesen 

376,4 40,6 0,0 0,0 -5,7 0,0 1,4 0,6 

Öffentliche 
Haushalte 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Erbringung von 
Finanz- und 
Versicherungs-
leistungen 

5,0 0,9 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,2 

Private Haus-
halte 

72,6 30,8 1,4 0,0 -4,2 0,0 0,0 5,3 

Erbringung von 
freiberuflichen, 
wissenschaftli-
chen und tech-
nischen Dienst-
leistungen 

21,3 8,2 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 

sonstige Bran-
chen    

46,6 10,6 0,1 0,9 -2,1 0,3 0,2 0,9 

Gesamt 521,9 91,1 1,5 0,9 -12,6 0,3 1,6 7,0

 
In den nachfolgenden Tabellen werden jeweils bezogen auf geografische Gebiete die Buch-
werte notleidender und überfälliger Kredite sowie Stichtagsbestände an Risikovorsorge bzw. 
deren Veränderungen im Geschäftsjahr 2014 ausgewiesen: 

Tabelle 17: Notleidende und überfällige Risikopositionen nach geografischen Gebieten 

geografische 
Hauptgebiete 
 
 
 
in Mio. € 

Gesamtinanspruch-
nahme aus notleiden-
den  und in Verzug 
geratenen Krediten 

(mit Wertberichtigungs-
bedarf)) 

Bestand EWB Bestand pEWB 
Bestand Rück-
stellungen 

Kredite in  
Verzug 
(ohne Wertberichtigungs- 
bedarf) 

Deutschland 520,2 89,5 1,5 0,9 6,4 

EWWU (ohne 
Deutschland) 

1,3 1,3 0,0 0,0 0,2 

Außerhalb 
EWWU 

0,4 0,3 0,0 0,0 0,4 

Gesamt 521,9 91,1 1,5 0,9 7,0

 
Zur Verbesserung der Kapitalausstattung/Risikoabschirmung hat der Freistaat Sachsen der 
Bank im Januar 2004 eine modifizierte Ausfallbürgschaft über ursprünglich 250,0 Mio. € zur 
Verfügung gestellt, da das Adressenausfallrisiko nicht zuletzt aus der Umsetzung des För-
derauftrages resultiert. Kredite, die mit der Bürgschaft belegt sind, werden als "notleidend" 
klassifiziert. Engagements werden entweder aufgrund der Notwendigkeit zur Bildung einer 
Risikovorsorge oder zum Zwecke einer Sicherheitenverstärkung in die Bürgschaft einbezo-
gen. Die Bank hat den Bürgschaftsrahmen über aktuell noch 148,2 Mio. € zum 31.12.2014 in 
Höhe von 100,8  Mio. € belegt. 

Auf den Bestand an Rückstellungen wurde nach den Vorschriften des BilMoG eine Abzin-
sung in Höhe von 0,3 Mio. € vorgenommen. 

Die allgemeine Risikoanpassung erfolgt in der SAB über Bildung oder Auflösung von Vorsor-
gereserven für allgemeine Bankenrisiken nach § 340f HGB. Der spezifischen Risikoanpas-
sung dienen Einzelwertberichtigungen, Rückstellungen, Pauschalwertberichtigungen und 
pauschalisierte Einzelwertberichtigungen. Während die Pauschalwertberichtigungen das 
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allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen im gesamten Portfolio berücksichtigen, werden 
Einzelwertberichtigungen für jedes notleidende Engagement und pauschalisierte Einzelwert-
berichtigungen für auffällige Störungen, die  noch nicht zu Einzelwertberichtigungen in den  
Portfolios Selbstnutzer und private Vermieter geführt haben, gebildet (s. dazu auch Ge-
schäftsbericht der SAB). Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten gebildet, deren Ent-
stehung wahrscheinlich ist, deren genaue Höhe und Fälligkeit am Bilanzstichtag aber noch 
nicht feststehen (ungewisse Aufwendungen). 

Die SAB ermittelt die Pauschalwertberichtigung nicht Portfolio bezogen. Grundsätzlich 
werden dieser PWB Risikopositionen in Deutschland und dem Bereich der Wohnungsbau-
förderung zugeordnet. Eine Berücksichtigung in den Zuordnungen der voranstehenden Ta-
bellen erfolgt nicht, da diese nicht eindeutig abgrenzbar ist und eine Aufteilung weder quanti-
tativ noch qualitativ ein aussagekräftigeres Bild zum Risikogehalt vermittelt.   

Die folgende Aufstellung zeigt die Veränderungen der Risikovorsorge seit dem 01.01.2014 
bis zum Stichtag 31.12.2014: 

Tabelle 18: Abstimmung von Änderungen der spezifischen und der allgemeinen Kreditrisikoanpassungen für 
wertgeminderte Risikopositionen in 2014 

  
 
 
 
Betrag in Mio. € 

Anfangs-
bestand der 
Periode 

Fortschreibung 
in der  
Periode 

Auflösung Verbrauch 

wechselkurs-
bedingte und  
sonstige Verände-
rungen 

Endbestand der 
Periode 

EWB  109,1 6,3 18,2 6,1 0,0 91,1 

Rückstellungen  2,1 0,4 0,7 0,9 0,0 0,9 

pauschalierte EWB 1,9 0,0 0,4 0,0 0,0 1,5 

PWB 9,6 0,0 2,3 0,0 0,0 7,3 

Risikovorsorge              
§ 340f HGB 

257,1 0,0 5,6 0,0 0,0 251,5 

Gesamt 379,8 6,7 27,2 7,0 0,0 352,3 

 

Direkt in die Gewinn- und Verlustrechnung übernommene spezifische Kreditrisikoanpassun-
gen (Direktabschreibungen) erfolgten in Höhe von 0,4 Mio. €. 

11 Unbelastete Vermögenswerte (Artikel 443 CRR) 

Die nachfolgenden Tabellen und Ausführungen entsprechen den von der EBA vorgegebenen 
Templates der Leitlinien1 zur Offenlegung unbelasteter Vermögenswerte : 

Tabelle 19:  Vermögenswerte 

 
 
 
 
 
Betrag in Mio. € 

Buchwert der 
belasteten 
Vermögens-
werte 

 

Beizulegender 
Zeitwert der 
belasteten 
Vermögenswer-
te 

Buchwert der 
unbelasteten 
Vermögens-
werte 

beizulegender 
Zeitwert der 
unbelasteten 
Vermögenswer-
te 

010 040 060 90 

010 Vermögenswerte des berichtenden Instituts 820,5   7.073,4   

030 dar.   Eigenkapitalinstrumente  0 0 8,4 8,4 

040          Schuldtitel 0 0 1.122,2 1.191,3 

120          Sonstige Vermögenswerte 347,8   108,7   

 
 
 
 
 

                                                
1
 EBA/GL/2014/03 vom 27.06.2014 
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Tabelle 20:  Erhaltene Sicherheiten 

 
 
 
 
Betrag in Mio. € 

Beizulegender Zeitwert 
der belasteten erhalte-
nen Sicherheiten bzw. 
ausgegebenen eigenen 
Schuldtitel 

Beizulegender Zeitwert 
der erhaltenen Sicher-
heiten bzw. ausgege-
benen eigenen Schuld-
titel, die zur Belastung 
infrage kommen 

 010 040 

130 Vom berichtenden Institut erhaltene Sicherheiten 0  0 

150 dar.    Eigenkapitalinstrumente 0 0 

160           Schuldtitel 0 0 

230           Sonstige erhaltene Sicherheiten 0  0 

240 
Andere ausgegebene eigene Schuldtitel als eigene Pfandbriefe 
oder ABS 0 0 

 
Tabelle 21:  Belastete Vermögenswerte/erhaltene Sicherheiten und damit verbundene Verbindlichkeiten 

 
 
 
 
 
 
Betrag in Mio. € 

Deckung der Verbind-
lichkeiten, Eventualver-
bindlichkeiten oder 
ausgeliehenen Wertpa-
piere 

 

Vermögenswerte, 
erhaltene Sicherheiten 
und andere ausgege-
bene eigene Schuldtitel 
als belastete Pfand-
briefe und ABS 

010 030 

010 Buchwert ausgewählter Verbindlichkeiten 434,3 416,3 

 
 

Angaben zur Höhe der Belastung 

Die wesentlichen Quellen der Belastungen, welche in Summe mehr als 80 % der Gesamtbe-
lastung darstellen, resultieren aus durchgeleiteten Krediten, die mit Abtretungsvereinbarun-
gen besichert sind, sowie aus Treuhandverbindlichkeiten. Die Ermittlung der Werte erfolgte 
erstmalig und resultiert aus den Beständen zum Jahresultimo 2014. 

Die Verteilung der Buchwerte der sonstigen unbelasteten Vermögenswerte aus der Tabelle 
19 Zeile 120  erfolgt im Wesentlichen auf Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter, 
auf Zinsabgrenzungen und Disagien sowie auf Bankverrechnungskonten. 

 

12 Inanspruchnahme von ECAI (Ratingagenturen, Artikel 444 CRR) 

Die SAB ermittelt die Eigenmittelanforderungen nach dem Standardansatz. In diesem Zu-
sammenhang wurden für die Ermittlung der KSA-Risikogewichte für die bonitätsbeurtei-
lungsbezogenen Risikopositionsklassen 

 Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten oder Zentralbanken 

 Risikopositionen gegenüber Instituten  

 Risikopositionen gegenüber Unternehmen 

 Risikopositionen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen 

die Ratingagenturen 

 Moody's Investors Service 

 Standard & Poor's Ratings Services 

 Fitch Ratings 

nominiert. 

Institute ohne Rating erhalten Risikogewichte entsprechend Artikel 121 CRR. Wenn für den 
entsprechenden Zentralstaat ebenfalls keine Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI vor-
liegt, erhalten diese Institute und Zentralstaaten gem. Artikel 114 CRR ein Risikogewicht von 
100 % zugewiesen.  
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Multilaterale Entwicklungsbanken werden lt. Artikel 117 Abs. 2 CRR mit einem Risikogewicht 
von 0 % versehen, sofern sie nicht nach Artikel 117 Abs. 1 CRR wie Institute (s. o.) zu be-
handeln sind. 

Unternehmen werden Risikogewichte entsprechend Artikel 122 Abs. 1 CRR zugewiesen, 
sofern Bonitätsbeurteilungen einer der benannten ECAI vorliegen. Ohne solche Bonitätsbe-
urteilung werden Unternehmen mit einem  Risikogewicht von 100 %  versehen. 

Risikopositionen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen, für die Bonitätsbeurteilun-
gen einer der benannten ECAI vorliegen, werden Risikogewichte entsprechend Artikel 129 
Abs. 4 CRR zugewiesen. Wenn keine Bonitätsbeurteilung benannter ECAI vorliegt, werden 
die Risikogewichte nach Artikel 129 Abs. 5 CRR angewandt. 

Die SAB führt die Zuordnung der externen Bonitätsbeurteilungen zu den Bonitätsstufen ent-
sprechend der von der EBA veröffentlichten Standardzuordnung durch. 
Nachstehende Tabellen weisen die den einzelnen Bonitätsstufen zugeordneten Forderungs-
werte vor und nach Kreditrisikominderung per 31.12.2014 der Institutsgruppe aus. Nicht alle 
Bestände verfügen über ein Rating einer ECAI i. S. der CRR. In diesem Falle wurde in Ab-
hängigkeit der Risikopositionsklasse die Bonitätseinstufung an Hand der Risikogewichtung 
der Forderung vorgenommen. 

Tabelle 22: Risikopositionsklassen der Institutsgruppe vor Kreditrisikominderung 

Forderungsklassen 
Bonitätsstufen 

1 2 3 4 5 6 Gesamt 

Risikopositionen gegenüber 
Zentralstaaten oder Zentralban-
ken 

91,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,9 

Risikopositionen gegenüber 
regionalen oder lokalen Gebiets-
körperschaften 

1.616,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.616,8 

Risikopositionen gegenüber 
öffentlichen Stellen 

493,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 493,2 

Risikopositionen gegenüber 
multilateralen Entwicklungsban-
ken 

102,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,1 

Risikopositionen gegenüber 
internationalen Organisationen 

46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,8 

Risikopositionen gegenüber 
Instituten 

361,3 616,8 9,0 0,0 0,0 0,0 987,1 

Risikopositionen gegenüber 
Unternehmen 

89,5 40,0 972,8 0,0 0,0 0,0 1.102,3 

Risikopositionen aus dem Men-
gengeschäft 

571,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 571,7 

durch Immobilien besicherte 
Risikopositionen 

2.359,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.359,6 

ausgefallene Risikopositionen 0,0 284,7 166,1 0,0 0,0 0,0 450,8 

mit besonders hohen Risiken 
verbundene Risikopositionen 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen in Form von 
gedeckten Schuldverschreibun-
gen 

107,5 5,0 12,0 10,0 0,0 0,0 134,5 

Positionen, die Verbriefungsposi-
tionen darstellen 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen gegenüber 
Instituten und Unternehmen mit 
kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen in Form von 
Anteilen an Organismen für Ge-
meinsame Anlagen (OGA) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Beteiligungspositionen 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 

sonstige Posten 0,0 0,0 61,2 0,0 0,0 0,0 61,2 

Gesamt 5.851,1 946,5 1.221,1 10,0 0,0 0,0 8.028,7 
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Tabelle 23: Risikopositionsklassen der Institutsgruppe nach Kreditrisikominderung 

Forderungsklassen 
Bonitätsstufen 

1 2 3 4 5 6 Gesamt 

Risikopositionen gegenüber 
Zentralstaaten oder Zentralban-
ken 

148,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148,5 

Risikopositionen gegenüber 
regionalen oder lokalen Gebiets-
körperschaften 

2.031,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.031,2 

Risikopositionen gegenüber 
öffentlichen Stellen 

493,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 493,2 

Risikopositionen gegenüber 
multilateralen Entwicklungsban-
ken 

102,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,1 

Risikopositionen gegenüber 
internationalen Organisationen 

46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,8 

Risikopositionen gegenüber 
Instituten 

361,3 616,8 9,0 0,0 0,0 0,0 987,1 

Risikopositionen gegenüber 
Unternehmen 

33,0 39,9 672,3 0,0 0,0 0,0 745,2 

Risikopositionen aus dem Men-
gengeschäft 

566,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 566,8 

durch Immobilien besicherte 
Risikopositionen 

2.359,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.359,6 

ausgefallene Risikopositionen 0,0 273,80 68,0 0,0 0,0 0,0 341,8 

mit besonders hohen Risiken 
verbundene Risikopositionen 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen in Form von 
gedeckten Schuldverschreibun-
gen 

107,5 5,0 12,0 10,0 0,0 0,0 134,5 

Positionen, die Verbriefungsposi-
tionen darstellen 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen gegenüber 
Instituten und Unternehmen mit 
kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen in Form von 
Anteilen an Organismen für Ge-
meinsame Anlagen (OGA) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Beteiligungspositionen 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 

sonstige Posten 0,0 0,0 61,2 0,0 0,0 0,0 61,2 

Gesamt 6.260,7 935,5 822,5 10,0 0,0 0,0 8.028,7 

 

13 Risiko aus nicht im Handelsbuch enthaltenen Beteiligungspositionen (Artikel 
447 CRR) 

Die SAB kann sich mittel- oder unmittelbar an wirtschaftlichen Unternehmen beteiligen. Das 
Eingehen von Beteiligungen erfolgt nach Maßgabe der Satzung mit Zustimmung des Verwal-
tungsrates sowie des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen als Aufsichtsbehörde 
unter Beachtung der Grundsätze der EU-Kommission für die Geschäftstätigkeit von Förder-
instituten. 

Alle Beteiligungen der SAB werden aus strategischen Gründen gehalten und stehen mittel- 
oder unmittelbar im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Bank als Förderinstitut, wobei 
die Ausrichtung der Geschäftstätigkeit der SBG sowohl strategisch als auch gewinnorientiert 
ist. Ziel der SBG ist es, den konzernunabhängigen Mittelstand zu stärken und voranzubrin-
gen sowie den von ihr verwalteten „Konsolidierungs- und Wachstumsfonds“ zu erhalten. Der 
Geschäftsgegenstand der SBG umfasst deshalb den Erwerb und die Verwaltung von Beteili-
gungen und die Überlassung von Risikokapital auf sonstige Weise an kleine und mittlere 
Unternehmen aller Art mit Sitz oder Betriebsstätte im Freistaat Sachsen.   
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Die Bewertung der Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgt nach 
§§ 340e Abs. 1 Satz 1, 253 Abs. 1 Satz 1 HGB zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren 
beizulegenden Wert nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB. 

Der bei den Beteiligungspositionen ausgewiesene Buchwert entspricht den bilanzierten 
Buchwerten zum Stichtag. 

Da Börsenkurse oder andere aktuelle Marktwerte – z. B. aus konkreten Kaufangeboten – 
nicht existieren, die Ermittlung exakter beizulegender Zeitwerte auf Basis der Discounted- 
Cash-Flow-Methode wegen erheblicher Unsicherheiten bezüglich zukünftiger Cashflows ei-
nen unverhältnismäßig hohen Aufwand verursachen würde und da alle aktuell erkennbaren 
wertbeeinflussenden Faktoren im Rahmen der vorstehend beschriebenen Bewertung be-
rücksichtigt werden, sind die Buchwerte den beizulegenden Zeitwerten gleichzusetzen. 

Die folgende Tabelle beinhaltet alle Beteiligungen der SAB-Gruppe. Die ausgewiesenen Po-
sitionen entsprechen der Zuordnung der Risikopositionsklasse Beteiligungen nach der CRR. 

Tabelle 24: Wertansätze für Beteiligungsinstrumente 

Gruppen von Beteiligungsinstrumenten 
 
 
 
in Mio. € 

Vergleich 

Buchwert beizulegender  
Zeitwert 

(Fair Value) 

Beteiligung an Kreditinstituten, 
 davon: 

3,5 3,5 

- börsengehandelte Positionen 0,0 0,0 

- nicht börsennotiert, aber zu einem hinreichend diversifizierten 
Beteiligungsportfolio gehörend 

0,0 0,0 

- andere Beteiligungspositionen 3,5 3,5 

Beteiligung an Unternehmen und sonstigen Beteiligungen, 
 davon: 

7,2 7,2 

- börsengehandelte Positionen 0,0 0,0 

- nicht börsennotiert, aber zu einem hinreichend diversifizierten 
Beteiligungsportfolio gehörend 

0,0 0,0 

- andere Beteiligungspositionen 7,2 7,2 

Anteile an verbundenen Unternehmen, 
 davon: 

0,0 0,0 

- börsengehandelte Positionen 0,0 0,0 

- nicht börsennotiert, aber zu einem hinreichend diversifizierten 
Beteiligungsportfolio gehörend 

0,0 0,0 

- andere Beteiligungspositionen 0,0 0,0 

 

Zu sonstigen Beteiligungen der SAB wird auf den Geschäftsbericht der SAB verwiesen. 

Keine Beteiligung ist an einem aktiven Markt notiert. Positionen aus privatem Beteiligungs-
kapital bestehen nicht. 
 
Tabelle 25: Realisierte und unrealisierte Gewinne/Verluste aus Beteiligungsinstrumenten 

 
 
 
 

 
in Mio. € 

realisierter Gewinn 
aus Verkauf / Abwicklung 

unrealisierte Neubewertungsgewinne/ - verluste 

insgesamt 

davon berücksichtigte  
Beträge im  

Kern- 
kapital 

Ergänzungs-
kapital 

Gesamt 0,6 0,0 0,0 0,0
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Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Beteiligungen aus dem Portfolio der SBG veräußert 
und ein Gewinn von 0,6 Mio. € realisiert. Nicht ermittelt wurden mit Blick auf die Höhe und 
Anzahl der Beteiligungen latente Neubewertungsgewinne/-verluste. 
 

14 Zinsrisiko aus nicht im Handelsbuch enthaltenen Positionen (Artikel 448 CRR) 

 
Zur Art des Zinsrisikos, die wichtigsten Annahmen und die Häufigkeit der Messung wird auf 
den Geschäftsbericht der SAB, Punkt 7.2 verwiesen. 

Über unbefristete Einlagen im Sinne von Spareinlagen verfügt die SAB nicht.  

Zur Messung des Zinsrisikos wird die Schwankungsbreite potenzieller zukünftiger Zinsüber-
schüsse bei alternativen Zinsszenarien ermittelt. Die Prognose wird für das aktuelle sowie 
die folgenden fünf Geschäftsjahre vorgenommen. 

Als ergänzende Information berechnet die Bank den Value at Risk des Anlagebuches sowie 
dessen unterjährige Barwertänderung, um Informationen zu potenziellen sowie realisierten 
Barwertänderungen zu erhalten. 

Ein Zinsrisiko in Fremdwährungen besteht in der SAB nicht. 

 

15 Verwendung von Kreditrisikominderungstechniken (Artikel 453 CRR) 

 
Von der Möglichkeit des bilanziellen und außerbilanziellen Nettings macht die Bank keinen 
Gebrauch. 

Für derivative Geschäfte werden teilweise Besicherungsvereinbarungen geschlossen. Die 
Nettoposition aus den der jeweiligen Vereinbarung zugrundeliegenden Derivaten wird durch 
Stellung von Barsicherheiten besichert. Bei der Ermittlung des Gesamtanrechnungsbetrages 
für Eigenmittelanforderungen werden diese Sicherheiten nicht berücksichtigt. 

Die im Kreditgeschäft durch die Bank eingegangenen Risiken sind grundsätzlich durch Si-
cherheiten zu reduzieren. Auf eine ausreichende Besicherung ist bei allen Kreditentschei-
dungen zu achten, bei denen für die SAB ein Kreditrisiko begründet bzw. ein bestehendes 
erhöht wird. Dabei darf der Wert der gestellten Sicherheit nicht von der Bonität des Kredit-
nehmers abhängen. Ausnahmen sind im Regelwerk der Bank definiert und beziehen sich im 
Wesentlichen auf die Risikopositionsklassen Zentralstaaten oder Zentralbanken, regionale 
oder lokale Gebietskörperschaften, öffentliche Stellen, multilaterale Entwicklungsbanken so-
wie Institute. Vor jeder Kreditvergabe ist die Werthaltigkeit der gestellten Sicherheiten zu 
beurteilen.  

Die SAB nutzt hauptsächlich Grundpfandrechte als Instrument zur Minimierung der mit dem 
Kreditgeschäft verbundenen Risiken. Daneben werden insbesondere Gewährleistungen von 
öffentlichen Stellen und Banken sowie finanzielle Sicherheiten hereingenommen.  
Im Rahmen der Ermittlung der Eigenmittelanforderungen nach dem Standardansatz bezieht 
die SAB zum Stichtag folgende Sicherheiten zur Minderung der Eigenmittelanforderungen 
ein: 

 grundpfandrechtliche Sicherheiten auf Wohnimmobilien 
(KSA-Forderungsklasse "durch Immobilien besicherte Risikopositionen") 

 Gewährleistungen von Zentralstaaten, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften 
sonstigen öffentlichen Stellen und Instituten. 

Für die Berücksichtigung von finanziellen Sicherheiten erfolgte die Festlegung auf den einfa-
chen Ansatz. 
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Sicherheitendokumente sind entsprechend bankeinheitlicher Vorgaben aufzubewahren. Die 
Vorgaben für die Bewertung und Verwaltung der Sicherheiten sind für jede zugelassene 
Sicherheitenart in der Schriftlich Fixierten Ordnung der Bank niedergelegt. Die Grundlage zur 
Erstellung von Beleihungswertgutachten bildet die Beleihungswertermittlungsverordnung – 
BelWertV in der jeweils aktuellen Fassung.  

Für die Verkehrswert-/Marktwertermittlung gelten als Grundlage die Wertermittlungsrichtli-
nien – WertR, die Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV, das Baugesetzbuch 
BauGB und Entschädigungsrichtlinien Landwirtschaft - LandR in ihren aktuellen Fassungen. 

Zu den Gewährleistungen wird auch auf den Punkt 5 verwiesen. Kreditderivate werden nicht 
abgeschlossen (s. a. Punkt 9). 

Für die einzelnen Risikopositionsklassen ergeben sich folgende Gesamtbeträge an gesicher-
ten Positionswerten: 
 
Tabelle 26: Gesamtbetrag des gesicherten Exposures  

Risikopositionsklassen 

 

in Mio. € 

Garantien, Bürg-
schaften    

Grundpfandrechte Gesamt 

Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten oder Zent-
ralbanken 

0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaften 

0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen 0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwick-
lungsbanken 

0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen gegenüber internationalen Organisa-
tionen 

0,0 
0,0 0,0 

Risikopositionen gegenüber Instituten 0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen gegenüber Unternehmen 357,0 0,0 357,0 

Risikopositionen aus dem Mengengeschäft  5,0 0,0 5,0 

durch Immobilien besicherte Risikopositionen 0,0 2.359,6 2.359,6 

ausgefallene Risikopositionen 109,0 248,4 357,4 

mit besonders hohen Risiken verbundene Risikoposi-
tionen 

0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen in Form von gedeckten Schuldver-
schreibungen 

0,0 0,0 0,0 

Positionen, die Verbriefungspositionen darstellen 0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen gegenüber Instituten und Unterneh-
men mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 

0,0 0,0 0,0 

Risikopositionen in Form von Anteilen an Organismen 
für Gemeinsame Anlagen (OGA) 

0,0 0,0 0,0 

Beteiligungsrisikopositionen 0,0 0,0 0,0 

sonstige Posten 0,0 0,0 0,0 

Gesamt 471,0 2.608,0 3.079,0 

 
Finanzielle Sicherheiten wurden bei der Ermittlung des Gesamtanrechnungsbetrages für 
Adressenausfallrisiken nicht angesetzt.  

An die Qualität (z. B. die rechtliche Wirksamkeit und die Durchsetzbarkeit) der hereinge-
nommenen Sicherheiten werden die strengen Maßstäbe nach Artikel 208 CRR angelegt.  

Die Werthaltigkeit der Sicherheiten wird nicht nur bei Kreditgewährung, sondern auch wäh-
rend der Laufzeit des Kredites in Abhängigkeit von Art und Höhe der Besicherung nach fest-
gelegten Überwachungsfrequenzen auf Basis einheitlicher Standards kontinuierlich über-
wacht. Bei kritischen Engagements erfolgen zusätzlich anlassbezogene Überprüfungen. Die 
Verwaltung der Sicherheiten wird EDV-technisch unterstützt vorgenommen. 

Bei grundpfandrechtlichen Kreditsicherheiten erfolgt turnusmäßig, mindestens alle drei Jah-
re, eine objektbezogene Überprüfung des Sicherheitenwertes. Ausgenommen hiervon sind 
nur Sicherheiten für nichtrisikorelevantes Geschäft. Zur Überwachung dieser Sicherheiten 
wird insbesondere auf das aufsichtsrechtlich zugelassene Marktschwankungskonzept der 
DK für Gewerbe- und Wohnimmobilienmärkte zurückgegriffen und der sächsische Woh-
nungsmarkt hinsichtlich des Risikos einer Wertverschlechterung der Sicherheiten  fortlaufend 
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qualitativ und quantitativ analysiert. Bei Krediten und Immobilienwerten größer als 3,0 Mio. € 
wird spätestens nach drei Jahren eine Neubewertung durch Immobiliensachverständige vor-
genommen. 

Risikokonzentrationen unter den Sicherheiten wird durch den Sicherheitenüberwachungs-
prozess Rechnung getragen. Aus der Zuweisung von Förderaufgaben an die SAB ergeben 
sich insbesondere Konzentrationen von Grundpfandrechten auf Wohnimmobilien im Frei-
staat Sachsen. Konzentrationen bei Gewährleistungen werden analysiert und überwacht. Im 
Falle einer dauerhaften Zahlungsunfähigkeit des Kreditnehmers erfolgt die Verwertung der 
Sicherheiten. Auf die Ausführungen im Geschäftsbericht der SAB wird verwiesen. 


